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Merkblatt zu Entgeltermäßigungen 

Allgemeines

Eine Entgeltermäßigung wird gewährt, wenn bestimmte soziale oder familiäre Voraussetzungen erfüllt sind. 

 Das Unterrichtsentgelt des Vertrages muss monatlich mind. 25 € betragen

 Es ist immer ein schriftlicher Antrag erforderlich

 Der Monat der Antragstellung ist entscheidend

 Nachweise sollen innerhalb von 2 Wochen nach Antragsstellung eingereicht werden

 Je Vertrag ist nur eine Ermäßigung möglich

Ermäßigung bei Sozial- oder Förderleistungen  (50 % Ermäßigung) 

✔️ Bekommen Sie eine der folgenden Leistungen? Dann können Sie eine Ermäßigung i.H.v. 50 % erhalten.

 Sozialhilfe (SGB XII)

 Bürgergeld (SGB II)

 Wohngeld

 BAföG

 Kinderzuschlag

 Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz

 Besitz des Berechtigungsnachweises

Berlin-Ticket S

Für Studierende, Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Freiwilligendienstleistende   (50 % Ermäßigung) 

✔️ Mit eigenem Hausstand und unter 25 Jahre alt 

✔️ Sowie zusätzlich eine der genannten Voraussetzungen: 

 In Ausbildung

 Im Studium

 In max. 4-monatiger Übergangszeit

zwischen zwei Ausbildungsabschnitten

 Schülerin/Schüler, bis max. 6 Monate

nach Schulabschluss

 In max. 4-monatiger Übergangszeit

zwischen Ausbildungsabschnitt und

Wehr- oder Zivildienst

Inhaberinnen/Inhaber der Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg   (50 % Ermäßigung) 

✔️ Sind Sie Inhaberin/Inhaber der Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg? 

Dann können Sie für Ihren Unterrichtsvertrag eine Ermäßigung i.H.v. 50 % erhalten. 

Familienermäßigung  (30 % Ermäßigung) 

✔️ Haben mindestens drei Kinder Ihrer Familie Einzel- oder Gruppenunterricht an einer bezirklichen Musikschule 

und zahlen Sie monatlich mind. 25 € je Vertrag? 

✔️ Und erhalten Sie für diese Kinder Kindergeld? 

Dann können Sie für die Verträge Ihrer Kinder jeweils eine Ermäßigung i.H.v. 30 % erhalten. 

Als Familie gelten alle Eltern-Kind-Gemeinschaften: 

 Ehepaare

 Alleinerziehende

 Lebensgemeinschaften (nichteheliche

gemischt-/ oder gleich-geschlechtliche)

mit leiblichen Kindern, Stief-, Pflege- oder Adoptivkindern in einem gemeinsamen Haushalt. 

Es zählen nur ledige Kinder. 
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Bezirksamt Pankow von Berlin 
Amt für Weiterbildung und Kultur 
Musikschule Béla Bartók
Am Schlosspark 20
13187 Berlin

Information, Anmeldung, Verwaltung 
Telefon: 030-90295-6730
Sprechzeiten nur außerhalb der Schulferien: 
Mo/Di: 09-12 Uhr, Do: 15-18 Uhr 
musikschule@ba-pankow.berlin.de
www.berlin.de/musikschule-pankow



Wie beantrage ich eine Entgeltermäßigung? 

✔️ Laden Sie den Antrag auf Entgeltermäßigung von der Internetseite der Musikschule  Béla Bartók  herunter 
✔️ Füllen Sie den Antrag vollständig aus und unterschreiben Sie ihn  (gerne digital)
✔️ Senden Sie den Antrag und die Nachweise per E-Mail oder Post an die Musikschule

✔️ Die Nachweise können Sie auch innerhalb von 2 Wochen nach Antragsstellung nachreichen 

    (per E-Mail oder Post) 

Hinweise 

Vertragliches 

 Verträge werden immer über das volle Entgelt (ohne Ermäßigung) abgeschlossen

 Eine Ermäßigung wird unabhängig vom Vertrag schriftlich bestätigt

Geltungsdauer

• Die Bewilligung gilt für die Dauer Ihres Nachweises, max. 12 Monate

• Sie erhalten immer eine schriftliche Bestätigung über die Entgeltermäßigung von der 
Musikschule Béla Bartók 

• Diese Bestätigung enthält den Umfang und die Dauer der Ermäßigung

• Eine neue Ermäßigung muss rechtzeitig schriftlich beantragt werden

Mitteilungspflichten 

• Erfüllen Sie die sozialen oder familiären Voraussetzungen nicht mehr, müssen Sie das sofort der 
Musikschule Béla Bartók mitteilen

• Wenn Sie die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, wird die Ermäßigung ab diesem Zeitpunkt 
widerrufen

• Die Entgelte müssen ab diesem Zeitpunkt nachgezahlt werden

Kein Sonderkündigungsrecht 

 Das Ende oder der Widerruf der Ermäßigung ist kein Kündigungsgrund

 Der Unterrichtsvertrag bleibt bestehen
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